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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
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ZU 30Ao IJ 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Anschober, Freunde und Freundinnen vom 

14.10.1992, Nr. 3610ß-NR/1992 "Privilegien 

im ÖMV-Bereich" 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG sind der Nationalrat und der Bundes­
rat befugt, die Geschäftsführung der Bundesregierung zu über­

prüfen, deren Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung 

zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Wie 

der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes am 11. Juli 1985 

festgestellt hat, handelt es sich bei den Handlungen der Be­

triebe der öIAG um ausschließlich von diesen Privatrechtssub­

jekten zu besorgende und allein ihnen zuzurechnende Akte, die 

keinesfalls dem Begriff der "Vollziehung des Bundes" unter­

stellt werden können. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzler­

amtes hat am 14. Jänner 1992 in einer neuerlichen Information 

an sämtliche Mitglieder der Bundesregierung festgestellt, daß 

die Tätigkeit privater Rechtsträger, auch wenn diese (überwie­

gend) im Eigentum des Bundes stehen, außerhalb des Bereiches 

liegt, der der parlamentarischen Interpellation unterliegt. 

Die in der Anfrage vorgelegten Fragen beziehen sich in ihrer 
Gesamtheit unmittelbar auf Handlungen privater Rechtsträger 
und sind somit nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des 

Art. 52 B-VG. Abgesehen von der grundsätzlichen Problematik 

der Erörterung unternehmensinterner Geschäftsvorgänge auch im 

Nationalrat würde sich bei einer Beantwortung der Anfrage im 

Detail für mich die Schwierigkeit ergeben, daß ich dabei den 

von der Bundesverfassung vorgegebenen Rahmen überschreiten 

müßte. 
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Die direkt an mich gerichtete Frage 6 

"Sieht der Verstaatlichtenminister in dieser Praxis ein sinn­
volles und einem sparsamen Geldumgang entsprechendes Vorgehen? 
Wenn nein, welche Maßnahmen werden dagegen unternommen?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Die EntSCheidungen über die von der Anfrage erfaßten Angele­

genheiten sind Sache der geschäftsführenden Organe der ÖMV u~o 

nicht des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Ver­

kehr als ÖIAG-Eigentümervertreter. Aus der isolierten Betrach­

tung von betrieblichen fringe benefits als Teil der Leistungen 

gegenüber den Mitarbeitern eines Unternehmens kann jedoch we­

der eine Sinnhaftigkeit noch ein sparsamer Umgang abgeleitet 

werden. Ich gehe .im übrigen davon aus, daß bei dem derzeit 

laufenden Kostensenkungsprogramm der ÖMV sämtliche Bereiche 

einer kritischen Beurteilung unterzogen werden. 

Zu den übrigen Fragen hat die öMV Stellung genommen. Die Ant­

worten entnehmen Sie bitte der Beilage. 

Wi€n, m ~o. November 1992 

r Bundesminister: 
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BEILAGE: 

Zu Frage 1: 
Ulst es.. richtig~ daß die öMVfür Beschäftigte bzw. leitende 
Angestellte Sonderverträge mit verschiedenen Spitzenhotels in 
lukrativen Ferienorten abgeschlossen hat'?" 

Im Rahmen des Gesamtvergütungspaketes für ihre Mitarbeiter, 

vereinbart die ÖMV jährlich mit vier Hotels die Bereitstellung 

einer bestimmten Anzahl von Zimmern für ihre Beschäftigten. 

Für leitende Angestellt~ $in4 keine Sonderverträg~ abgeschlos­

sen worden und sie nehmen grundsätzlich diese Angebote nicht 

in Anspruch. 

Zu Frage 2: 
"Wenn ja, in welchen Orten, welchen Hotels, mit welchen kon­
kreten Konditionen?" 

Im Jahr 1992 wurden mit 4 Hotels in den Orten SeelachjKärnten, 

AberseejSalzburg und MittersilljSalzburg solche Abkommen ge­

troffen. Für die Auslastung der vereinbarten ~immerkontingente 

wird von den Hoteliers ein Rabatt von 10 - 20 % (je nach Sai­

son) auf di~ veröffentlichten Listenpreise gewährt. Ein Nach­

laß, der durchaus - gegenüber Reiseveranstaltern - branchen­

üblich ist. 

·Zu Frage 3: 
"Welche Preise werden pro Persqn in den jeweiligen Hotels von 
der ÖMV bezahlt und welche Tarife müssen von den öMV-Ange­
stellten selbst bezahlt werden'?" 

Die ÖMV zahlt für die Halbpension in der Hauptsaison zwischen 

S 482,-- und S 595,-- pro Person. Die Mitarbeiter zahlen in 

der Regel 60 % dieser Sätze. 

Zu Frage 4: 
"Welche jährlichen Gesamtkosten ergeben~sich aus diesen Son­
derverträgen für die ÖMV'?" 

Für die Urlaubsaktion 1991 (letztes abgerechnetes Jahr) wurden 

7,2 Mio S bei einem Beschäftigtenstand von 5.670 Personen auf-
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gewendet. Wie schon erwähnt, existieren keine 80nderverträge 
für leitende Angestellte. 

Zu Frage 5: 
"Befindet sich unter diesen Sonderverträgen auch das 8portho­
tel Kogler in Mittersill? 
Wenn ja, welche Preise werden hier von ÖMV-Angestellten be­
zahlt und welche Tarife von der ÖMV verrechnet?1I 

Das Sporthotel ,Kogler in Mi ttersill ist eines der vier Hotels, 

mit denen ,die Bereitstellung eines Zimmerkontingentes für die 

Beschäftigten vereinbart wurde. Auch hier existiert kein 80n­
dervert-rag. Im übrigen wird auf die Beantwortung zu Frage 2 
und 3 verwiesen. 
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